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Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Keimei, Regina Heiß, Dr. Lackner, Dr. Lukeseh, 
Dr. Lanner 
und Kollegen 
an den BWldesminister für Finanzen 
betreffend Benachteiligoog psychisch Kranker durch Versicherungsgesellschaften 

Alkoholismus ist seit ca. 25 Jahren von der WHO als Krankheit anerkmmt.Nach 
wie vor ist die Alkoholkrankheit, die 4 bis 5 Prozent der Bevölkenmg erfaßt, von 
den Leistungen der Privatversicherungsgesellschaften ausgeklammert. Dies hat 
zur Folge, daß privat versicherte Personen vollkommen ineffizient an den 
AbteilWlgen für umere Medizul behandelt werden Wldniemals.in den Genuß von 
fachlich fimdierten tmd somit auch erfolgreichen therapeutischen Bemülull1gen 
kommen. Allgemein ist bei Alkoholabhängigen die Lebenszeiterwartung durch
schnittlich um 12 Jalrre verk.iirzt. 

Der "Allgemeine VersichefW1gsvertrag" negiert einen VersichefW1gsschutz bei 
"AnhaltWlg wegen Selbst- oder FremdgefährdWlg". Das Unterbringoogsgesetz 
ke1ll1t den Begriff der Anhaltung nicht mehr ... 

Der Begriff der SelbstgefährdWlg liegt sehr häufig gerade bei kurzfristigen 
Depressionen, vor, die aber ausgezeichnet einer Therapie zuzuführen wären. In . 
diesem Zusammenhang ist auch anzumerken, daß der Begriff "Anstalten für 
Nerven- Wldloder Geisteskranke" nicht nur diskriminierend, sondern auch 
vollkommen antiquiert ist: In Österreich sind die früher unter diesem Begriff zu 
subsumierenden Krankenanstalten längst zu "Landesnervenkliniken ", "Zentren für 
psychische GesWldheit" oder "psychiatrische Krankenhäuser" entwickelt worden. 

W eml in den VersichefWlgsverträgen psychische Erkrankungen aus dem 
LeistWlgskatalog der Privatversichenmgsgesellschaften ausgeklammert werden, 
ist dies einerseits eUle Negierung des Fortschrittes auf diesem Fachgebiet, 
andererseits aber auch eUle SchlechterbehandlWlg des davon betroffenen 
Personenkreises. 
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Die lUlterfertigten Abgeordneten richten daher an den BlUldesminister für 
Finanzen folgende 

Anfrage 

1. Sind Sie der MeinlUlg, daß im "Allgemeinen VersicheflUlgsvertrag" weiter
hin eine NegieflUlg des VersicheflUlgsschutzes bei "Anhaltung wegen Selbst
oder FremdgefährdlUlg" aufrechtzuerhalten ist? 

2. Welmja zu Frage 1, warum? 

3. Teilen Sie die MeinlUlg der WHO, daß Alkoholismus als Krankheit 
anzuerkennen ist? 

4. Sind Sie bereit, im Zuge der Tarifgenelunigungen der Privatkrankenver
sicherungen darauf hinzuwirken, daß "Anhaltung wegen Selbst- oder 
FremdgefährdlUlg" lUld insbesondere eine BehandllUlg wegen Alkoholismus 
durch eine psychiatrische Klinik in den VersicheflUlgsschutz mit aufge
nommen wird? 

5. Werden Sie sich im Zuge der Genehmigoog der VersicheflUlgstarife für eine 
AbändeflUlg der BestimmlUlgen im oben genannten Sinn einsetzen? 
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